
11. Ritterschwimmen in Wernigerode am 

06.05.2023 
 
 

 
 

 
 

1. Zum ritterlichen Turnier werden die Sportler der 2. Klasse am 

06.05.2023 zur Schwimmhallenburg nach Wernigerode geladen.  

2. Verkleidet wird der Hauptkampfrichter als Graf / Gräfin oder Rit-

ter auftreten und alle Kampfrichter werden als Knappen verkleidet 

erscheinen. 

3. Alle Teilnehmer erhalten eine Ritterurkunde, die der Mannschaftslei-

ter für seine Sportler erhält. 

4. Der Zeremonienmeister wird, während der Wettkämpfe, die kleinen 

Ritter und Burgfräulein mit Medaillen und Urkunden ehren.  

5. Für zeitgenössische Währung gibt es Köstlichkeiten zu erstehen? 

6. Bitte die Parkmöglichkeiten 100 m weiter benutzen 
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11. Ritterschwimmen der 2. Klassen in Wernigerode am 06.05.2023 
   

Es werden nur Sportler, Trainer/angemessene Anzahl pro Verein und Kampfrichter in 
der Wettkampfstätte zugelassen. 

 
Veranstalter:   Landesschwimmverband Sachsen-Anhalt e. V. 
Ausrichter:            HSV Wernigerode 2002 e. V. 
Veranstaltungstag:  Samstag, 06.05.2023 
Wettkampfstätte:  Schwimmhalle Wernigerode, Weinbergstraße 
 
1. Wettkampfanlage 
Beckenabmessung:  25 m x 12,5 m, 1,80 m tief 
Anzahl der Bahnen:  5 
Art der Leinen:  Wellenkillerleinen 
Wassertemperatur:  ca. 28°C  
Zeitmessung:   Handzeitnahme 
 
2. Wettkampffolge 
Einlass:    ca. 12.45 Uhr Einschwimmen:  ca. 13:00 Uhr 
Kampfrichtersitzung:   13:15 Uhr Beginn:  13.45 Uhr 
Siegerehrung während der Veranstaltung 

1. Abschnitt 

WK  01 25 m Delphinbewegung in Rückenlage     Mädchen 

WK  02 25 m Delphinbewegung in Rückenlage     Jungen 

WK  03 25 m Rücken       Mädchen 

WK  04 25 m Rücken       Jungen 

WK 05 25 m Brust       Mädchen 

WK  06 25 m Brust       Jungen 

Siegerehrung  

 WK 07 25 m Kraulbeine      Mädchen 
 WK  08 25 m Kraulbeine      Jungen 
 WK  09 25 m Freistil       Mädchen 
 WK  10 25 m Freistil       Jungen 
 Siegerehrung 
 

WK  11 4 x 25 m Kombination, 1. Schwimmer vom Block  mix 
   (Brustarme mit Kraulbeine)       
   (min. 1 Junge/Mädchen) 
 
Trainingsübungen in Riegen (Landestrainerin) 
Abstoß Gleiten 5 m nach Zeit,  
Abstoß Delphinkicks Bauchlage 7,5 m nach  
 
 Siegerehrungen und Mannschaftssiegerehrung               
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3. Allgemeine Bestimmungen 
Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) und die Anti-Doping-Ordnung 
(ADO) des DSV in der aktuellen Fassung. Für Behinderte mit entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind 
zusätzlich die Wettkampfbestimmungen des Deutschen Behinderten-Sportverbandes (DBS) anzuwenden. 

Die Erklärung zur Sportgesundheit gemäß §11 WB AT ist bei Abgabe der Meldebögen zu bestätigen. 

Datenschutz: 
Mit der Abgabe der Meldungen erklärt der Verein, dass er und die gemeldeten Aktiven mit der Speiche-
rung der personenbezogenen Daten einverstanden sind und auch damit, dass die Wettkampfdaten in Mel-
deergebnis, Wettkampfprotokoll und Bestenlisten, auch auf elektronischem Wege, veröffentlicht werden. 
Der meldende Verein bestätigt auch, dass es keine Einwände gegen die Veröffentlichung von Namen und 
Fotos im Rahmen der Berichterstattung über diese Veranstaltung gibt. 

Alle Wettkämpfe werden nach der Einstartregel gemäß § 125 (6) (WB-SW) durchgeführt. 
 
4. Hinweise zur Durchführung 
Bei den WK 1, 2 und 7, 8 erfolgt der Start im Wasser.  Die WK 1, 2 werden ohne Schwimmbrett geschwom-
men, hier erfolgt ein Rückenstart, eine Tauchphase ist erwünscht!  
Die WK 7 und 8 werden mit einem Schwimmbrett geschwommen. Das Schwimmbrett wird mit gestreckten 
Armen an der Vorderkante umfasst. Der Anschlag erfolgt mit umfasster Brettvorderkante. Zum Start be-
findet sich eine Hand am Brett und die andere am Beckenrand.  
Bei WK 11 beginnt der 1. Schwimmer mit einem Startsprung, alle andern starten im Wasser mit Abstoß 
vom Beckenrand. 
 
5. Teilnahme- und Startberechtigung 
Startverpflichtet sind Sportler der 2. Klasse (Jg. 2014/2015) der Landesstützpunkte und der Vereine des 
LSVSA. Ich möchte alle Trainer bitten, uns möglichst alle talentierten Sportler vorzustellen im Schwimm- 
und Athletik-Teil. (vor- oder nacheingeschulte Sportler bitte benennen) Weiterhin teilnahmeberechtigt 
sind eingeladene Schwimmvereine in Absprache mit dem Fachwart/ Landestrainer. 
 
6. Meldung und Meldegeld 
Die Meldungen (inklusive Staffelmeldungen) sind per E-Mail im aktuellen DSV-Standard inkl. Meldeliste 
und Meldebogen mit Angabe der Bestzeiten abzugeben. Das Meldeergebnis ist auf der Homepage des 
LSVSA veröffentlicht. 

Meldeschluss ist der 28.04.2023, unter folgender Adresse:  
Landesschwimmverband Sachsen-Anhalt 
z.H. Oliver Busch 
Stadtgutweg 7 
06128 Halle 
Tel. 0176 24840175 
E-Mail: svserumbernburg@freenet.de 

 
Das Meldegeld beträgt pauschal für die Teilnahme am Schwimmwettkampf pro Sportler 20,00 Euro und 
ist per Überweisung auf das Konto des LSVSA bis 3 Tage vor Wettkampfbeginn einzuzahlen. Eine Barzah-
lung vor Beginn der Veranstaltung ist in Ausnahmefällen gestattet.   

   Konto:    LSVSA Volksbank Halle/S. eG,  
              IBAN:    DE 37 8009 3784 0002 1234 52 
   Verwendungszweck:     Ritterschwimmen 2023 und Verein 
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7. Wertung und Auszeichnungen:   
Jeder Teilnehmer erhält eine Ritterurkunde. 

Platz 1 bis 6 wird mit Medaillen und Urkunden geehrt. Für die Staffel werden nur Medaillen ausgegeben, 
keine Urkunden. Die besten drei Mannschaften werden mit Medaillen geehrt. Für den 1. Platz werden 20 
Punkte - entsprechend der niedrigeren Platzierung werden die Punkte um 1 Punkt verringert - vergeben. 
Es kommen pro Verein 2 Sportler je WK-Strecke (WK 1bis 10) in die Mannschaftswertung. Die Staffel geht 
nicht in die Mannschaftswertung ein. Die Wertung geht in die Stützpunktbewertung 2022/2023 ein.  
 
8. Wettkampfgericht 
Jeder Verein hat ab 5 Teilnehmer einen Kampfrichter zustellen. Vereine die keinen Kampfrichter stellen, 
müssen 25,- € bezahlen. Die namentliche Kampfrichtermeldung ist mit der Meldung abzugeben, hier trägt 
der Verein die Reisekosten. 
Das Rahmenkampfgericht (Schiedsrichter, Starter, Schwimmrichter, Auswerter/Protokoll) wird vom LSVSA 
eingeladen. Weitere Kampfrichter und Helfer sind vom Ausrichter einzuladen. Das Kampfgericht trägt 
weiße Kleidung.  

 
9. Haftung 

Weder der LSVSA als Veranstalter, der HSV Wernigerode als Ausrichter, sowie die Stadt Wernigerode als 
Rechtsträger der Sportstätte haften für Verluste, Diebstahl, Beschädigung usw. von Sachen und Wertge-
genständen. 
 
Zusatz der Stadt Wernigerode – Oberbürgermeister: 

Um einen reibungslosen und ordentlichen Ablauf der Wettkämpfe zu garantieren, bittet der 
Betreiber um die Beachtung folgender Hinweise: 

- die Halle darf nur mit Badeschuhen betreten werden 
- wenn die Halle verlassen wird, ist das Schuhwerk zu wechseln 
- es dürfen keine mitgebrachten Sitzmöbel in der Halle aufgestellt werden 

Neue Regelung für den Wettkampf 

Die Sportler und 1 bis 3 Trainer oder Betreuer des jeweiligen Vereins können über das Drehkreuz mit ei-
ner Gästekarte (beitragsfrei) der Stadt Wernigerode die Schwimmhalle zum Einschwimmen betreten. 

Zuschauer sind nicht zugelassen! 
Vielen Dank für euer Verständnis und viel Erfolg beim Wettkampf! 

Eine gute Anreise in den Harz! 
 
 
 
Matthias Staar   
Fachwart Schwimmen  
des LSVSA  


